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 Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Planzeichnung 
und die Begründung werden aktualisiert. 
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Die Punkte 1 bis 4 werden zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
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Die Punkte 1 bis 8 werden zur Kenntnis genommen und bestätigt. 
 
Zum Punkt 9 
Der bisher benannte Denkmalbestand wird aufgrund der 
Stellungnahmen des Kreises und des Landesamt für Denkmalpflege 
aktualisiert.  
 
Punkt 10 
Da keine Abtrennung unterschiedlicher Nutzung festgesetzt ist, gilt das 
Festsetzungskreuz westlich des genannten Baufensters. 
 
Im Bebauungsplan wird die maximal mögliche Anzahl der Wohnungen 
festgesetzt, ob diese ausgenutzt wird ist die Entscheidung des 
jeweiligen Bauwilligen und Eigentümer eines Gebäudes, d.h. das 
mindestens ca. 20 Wohnungen errichtet werden können und maximal 
ca. 58 Wohnungen. 
 
Der NABU erhält die Abwägung seiner Stellungnahme nach dem 
Satzungsbeschluss. 
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Wird zur Kenntnis genommen, die Stellungnahme vom 14.05.2020 
wurde in der Gemeindevertretung am 03.12.2020 berücksichtigt. 
Die Gemeinde setzt sich auch mit der Stellungnahme der Unteren 
Wasserbehörde auseinander. 
 
Der letzte Absatz wird berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen, die Stellungnahme vom 02.06.2020 
wurde in der Gemeindevertretung am 03.12.2020 berücksichtigt. 
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Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Richtig ist der Hinweis, dass gem. § 1 a Abs. 2 Nr. 1 des 
Baugesetzbuches sparsam mit Grund und Boden umgegangen werden 
soll. Bei der Entwicklung einer Gemeinde und bei der Aufstellung eines 
Bebauungsplanes sind aber auch städtebauliche Grundsätze zu 
beachten. Deshalb wird die Gemeinde, unter Beachtung des § 1 a, aber 
auch der städtebaulichen Harmonie der Bebauung der Gemeinde, 
folgendes im Bebauungsplan festsetzen: südwestlich der Planstraße 
und südlich der Planstraße werden Gebäude errichtet mit maximal 2 
Wohnungen. Westlich der Planstraße können Gebäude errichtet werden 
mit max. 6 Wohnungen, sodass die Gemeinde im Bereich der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12, unter Beachtung der 
städtebaulichen Struktur der Gemeinde und Aufforderung mit Grund und 
Boden sparsam umzugehen, durch ihre Festsetzungen im 
Bebauungsplan diesen Punkten gerecht wird.  
 
Ein aktualisiertes Schallschutzgutachten ist bei der verkehrlichen 
Situation der Gemeinde Gudow, die sich in keinem Punkt verändert hat, 
sondern eher eine Reduzierung der Verkehrsmenge gebracht hat, 
seitens der Gemeinde nicht erforderlich und wird auch entsprechend 
nicht vorgelegt. 
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Fachdienst Bauaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, die Präambel und die 
Begründung werden geändert. 
 
Fachdienst Kommunalaufsicht 
Wird zur Kenntnis genommen, Bedenken bestehen nicht. 
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Fachdienst Straßenverkehr 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt, siehe Punkt 9 der 
Begründung. 
 
 
 
 
 
 
 
Fachdienst Denkmalschutz 
Die Stellungnahme des Denkmalschutzes wird zur Kenntnis genommen 
und berücksichtigt, Plan und Begründung werden korrigiert und ergänzt. 
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Fachdienst Wasserwirtschaft 
Das Entwässerungskonzept der Gemeinde Gudow wird dem Fachdienst 
Wasserwirtschaft vorgelegt. 
 
Die Fläche für das Regenrückhaltebecken ist, so wie vermerkt, mit 
Sicherheit zu klein für die Entwässerung des gesamten Gebietes. 
Deshalb ist darauf zu achten, dass die notwendige Rückhaltung des 
Regenwassers über Staukanäle innerhalb der Straße erfolgt. 
 
Eine größere Fläche für ein Regenrückhaltebecken kann zurzeit nicht 
zur Verfügung gestellt werden. 
 
Für die Leitung, die westlich der Grundstücke „Am Köppenberg“ liegt, 
wird im Bebauungsplan ein Geh,- Fahr,- und Leitungsrecht festgesetzt. 
In der Begründung wird beschrieben, dass dieses Geh,- Fahr,- und 
Leitungsrecht begangen und befahren werden kann ausschließlich zur 
Reparatur, Herstellung und Kontrolle der Leitung. 
 
Die vorher beschriebene Leitung ist neu zu verlegen, da es an der 
gleichen Stelle eine Drainage Leitung gibt. In Teilen Drainage, in Teilen 
aber auch geschlossene Betonrohre, die das Regenwasser der Straße 
„Am Köppenberg“ aufnehmen. Um hier eine vernünftige Entwässerung 
zu ermöglichen, soll diese Leitung ersetzt werden. 
Das Einzugsgebiet wird überprüft und die neu zu verlegende Leitung, 
dies wird geregelt über einen Erschließungsvertrag, wird in der 
Dimension so angepasst, dass das anfallende Regenwasser des 

Einzugsgebietes dort aufgenommen werden kann. 
Da die Leitung von mehreren Grundstücken das Regenwasser 
aufnimmt, wird die Gemeinde für die Leitung zuständig sein.  
 
Bei der Bepflanzung, das wird auch in die Begründung mit 
aufgenommen, wird entsprechend Rücksicht genommen, dass die 
Abwasserleitungen geschützt sind. 
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Fachdienst Wasserwirtschaft 
Wird zur Kenntnis genommen und wie folgt berücksichtigt: 
Die Leitung des Gewässers wird einzig und allein überbaut durch einen 
Gehweg zwischen dem Wendeplatz und der Hauptstraße der L 205. Für 
diese geringe Überbauung zwischen 4,00 m und 5,00 m ist dann mit 
einer höheren Belastung zu rechnen, da auch Rettungsfahrzeuge über 
diesen Weg ins Gebiet fahren müssen. In dem Bereich ist die Leitung 
dann zu erneuern und entsprechend auszustatten. Zuständig dafür ist 
die Gemeinde Gudow. 
 
Die Ergänzung bezüglich der gärtnerischen Gestaltung und Bepflanzung 
der Vorgärten wird mit den gewünschten Ergänzungen in der 
Begründung aufgeführt. Das gleiche gilt für den Textteil B. 
 
Fachdienst Naturschutz 
 
Zu 1: 
Wird zur Kenntnis und berücksichtigt. Der Ursprungsplan, B-Plan Nr. 12, 
ist bis jetzt noch nicht umgesetzt. Entsprechend sind noch keine 
Eingriffe ausgelöst, die auszugleichen wären. Aus diesem Grund sind 
die externen Maßnahmen noch nicht umgesetzt worden.  
Die erforderlichen externen Ausgleichmaßnahmen werden zeitnah, 
sobald die 1. Änderung des B-Planes Nr. 12 umgesetzt wird, realisiert. 
Die Gemeinde wird nach Umsetzung der Maßnahmen die UNB 
informieren.  
 
Zu 2: 
Wird zur Kenntnis und wie folgt berücksichtigt: 
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 wird die Parkstraße 
nicht verlegt, wie es im Ursprungsplan vorgesehen war. Stattdessen 
wird auf der damals geplanten Straßentrasse allgemeines Wohngebiet 
festgesetzt. Die im Ursprungsplan festgesetzten grünordnerischen sowie 
artenschutzrechtlichen Maßnahmen bleiben alle unverändert.  
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Die 1. Änderung löst keine zusätzliche Beeinträchtigung der Fauna aus. 
Mit der 1. Änderung erfolgt sogar eine Reduktion der Versiegelung im 
Vergleich mit dem Ursprungsplan. Aus diesem Grund ist die Gemeinde 
der Ansicht, dass die faunistische Potenzialanalyse zum Ursprungsplan 
weiterhin für die 1. Änderung verwendet werden kann.  
Im Übrigens wurden im Rahmen der Beteiligung nach § 4 (1) BauGB  
keine Äußerungen im Hinblick auf eine Aktualisierung der 
Potenzialanalyse getätigt.   
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4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zu 3: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Das Einverständnis 
der Eigentümer zum Anbringen und zur dauerhaften Pflege von den 
Fledermaus- und Vogelnistkästen auf ihren Grundstücken wird vor 
Inkrafttreten der 1. Änderung eingeholt. 
 
Zu 4: 
Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. Die Gemeinde wird 
eine entsprechende Fachperson beim Umsetzen der erforderlichen 
Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen beauftragen.    
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und wie folgt 
berücksichtigt: 
 
Die Planstraße an der Einmündung zu Neuland und der Gehweg im 
Anschluss an die Hauptstraße L205 sowie im Wendeplatz werden die 
Verkehrsflächen soweit erweitert, dass Verkehrszeichen dort aufgestellt 
werden können. 
 
Die Ausführungen zur Verkehrssicherheitspflicht werden zur Kenntnis 
genommen. Das gleiche gilt für die unter Punkt 3 genannten 
Ausführungen für einen verkehrsberuhigten Bereich. Diese 
vorgetragenen Hinweise sind bei der Erschließungsplanung zu 
beachten. 
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Wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 
 

 


